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Stadt Wittmund 
Fachbereich II Bauen 
 

 
Beschlussvorlage 
 
öffentlich 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 27.09.2023 

Rat 10.10.2023 

  
 
Betreff: Bau eines Vereinsheimes als multifunktionaler Ortstreffpunkt in 

Leerhafe-Müggenkrug; hier: Antrag des Klootschießer- und 
Boßelervereins (KBV) Müggenkrug e. V. auf Gewährung einer 
städtischen Zuwendung in Höhe von 60.000 € 

 

 

Beschlussvorschlag 

 
Dem Antrag des KBV Müggenkrug e. V. vom 04.08.2023 wird stattgegeben. Die Stadt 
Wittmund gewährt als einmalige Zuwendung Ko-Finanzierungsmittel in Höhe von maximal 
60.500 € ausschließlich für die Förderung durch das regionale Leader-Programm „Mittleres 
Ostfriesland“. Die Gewährung der städtischen Zuwendung ist jedoch an bestimmte 
Bedingungen geknüpft. Es muss ein Zuwendungsbescheid des Leader-Regional-
managements für das Projekt vorliegen und der Verein muss die Gesamtfinanzierung sowie 
die Absicherung der Folgekosten sicherstellen. Die städtische Zuwendung wird im 
Haushaltsplan 2024 bereitgestellt.  
 

Sachverhalt 

 
Der KBV „Good wat mit“ Müggenkrug beantragt mit Schreiben vom 04.08.2023 die Ko-
Finanzierung für den Bau eines Vereinsheimes als multifunktionaler Ortstreffpunkt in Leerhafe-
Müggenkrug zu übernehmen, und zwar nur für den Fall, dass eine Zuwendung des Nds. 
Landessportbundes Hannover nicht oder nur zum Teil gewährt wird. 
 
Das Vereinsheim soll als multifunktionaler Treffpunkt und Versammlungsraum für den Verein 
und für alle Einwohner und Einwohnerinnen in Müggenkrug und Umgebung genutzt werden. 
Begründung für das Vorhaben ist, dass die bisherige Gaststätte „Poppe“ verkauft wurde und 
nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Erwerb oder die Miete von Teilräumlichkeiten waren nicht 
möglich. 
 
Der Verein möchte sein Sportangebot erweitern. Das gesamte Areal mit den vorhandenen 
Flächen soll zukünftig als Klootschießer-Leistungszentrum für den Verein, den Kreisverband 
und ggf. auch überregional genutzt werden. Es sollen hier u. a. alljährliche Mehrkampf-
meisterschaften stattfinden. Diese setzen entsprechende Trainingsmöglichkeiten fürs 
Klootschießen, Hollandkugel- und Schleuderballwerfen voraus. Für sämtliche sportlichen 
Veranstaltungen, die teilweise an kompletten Wochenenden stattfinden, muss auch ein 
entsprechendes Gebäude mit Aufenthalts- und Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. 
 
 
 
 

Wittmund, den 15.09.2023 Vorlagen-Nr. 
BV/2023/062 
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Geplant ist weiterhin die Ausrichtung von Veranstaltungen für die Ortsgemeinschaft wie 
Maibaumfeier, Osterfeuer, Erntedankfest, Adventsmarkt etc. Auch feste Zeiten für einen 
Ortsstammtisch oder einen Frühstückstreff sind geplant. Ein attraktiver Fahrradrastplatz soll 
außerdem der Allgemeinheit angeboten werden.  
 
 
Der Bau des Gebäudes ist für 2024 vorgesehen. Der Kosten- und Finanzierungsplan sieht wie 
folgt aus: 
 
Bau des Vereinsheimes als multifunktionaler Treffpunkt  408.277,74 € brutto 
 
                                                                                                     = 343.090,54 € netto 
 
 
Förderung Leader (= 70 % der Netto-Baukosten)   240.163,38 € 
 
Ko-Finanzierung (= 25 % der Fördersumme Leader)    60.040,85 €. 
 
 
Die Fördermittel betragen somit insgesamt    300.204,23 €. 
 
 
Der Fehlbetrag (Bauk. brutto abzügl. Fördermittel) in Höhe von 108.073,51 € 
wird vom Verein durch Eigenmittel bzw. Eigenleistung getragen.  
 
 
Die Förderung durch das europäische Leader-Förderprogramm, Region Mittleres Ostfriesland, 
wird nur gewährt, wenn die Ko-Finanzierung gesichert ist. Der Verein hat bereits Anfragen bei 
örtlichen Zuwendungsgebern gestellt, die alle negativ beschieden wurden. Beim Nds. 
Landessportbund wird bis zum 30. September 2023 noch ein Förderantrag eingereicht, über 
diesen wird aber erst im Jahr 2024 entschieden werden. Um die Leader-Förderung in 
Anspruch nehmen zu können, muss ein Antrag zum Bau des Vereinsheimes beim Amt für 
regionale Landesentwicklung, Aurich, ebenfalls bis zum 30. September 2023 gestellt werden. 
Gleichzeitig muss bis dahin die Ko-Finanzierung gesichert sein. Da die Entscheidung über den 
Antrag zur Gewährung einer Zuwendung vom Landessportbund erst 2024 getroffen wird, 
beantragt der Verein, dass die Stadt Wittmund diese ganz oder teilweise übernimmt, falls der 
Landessportbund die Ko-Finanzierung nicht oder nur teilweise übernimmt.  
 
Weitere Einzelheiten können aus dem als Anlage beigefügten Antrag entnommen werden. 
 
Die Stadt Wittmund befürwortet den Bau des Vereinsheimes als multifunktionalen Orts-
treffpunkt als ein Vorhaben der Daseinsvorsorge und der Förderung des Gemeinschaftslebens 
für die Einwohner und Einwohnerinnen im Ortsteil Müggenkrug und Umgebung. 
  
Die Mittel für die Ko-Finanzierung stehen im Haushalt 2023 nicht zur Verfügung, diese wären 
im Haushalt 2024 bereitzustellen. Die aus dem Projekt resultierenden Folgekosten müssen 
vom Antragsteller getragen werden. 
 
Zuletzt wurde dem KBV Blersum e. V. eine städtische Zuwendung in Höhe von 40.000 € als 
Ko-Finanzierung gewährt für den Erwerb und die Sanierung eines Dorfgemeinschaftshauses 
(Ratsbeschuss vom 29.09.2020, TOP 13, Sitzungsvorlagen-Nr. 2020/048). Diese Maßnahme 
wurde über das Leader-Programm „Nordseemarschen“ gefördert. 
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rechtliche Würdigung 

  
Die Gewährung einer Zuwendung ist eine freiwillige Aufgabe.  
 
Das Leader-Programm dient der Ländlichen Entwicklung. Das Leader-Gebiet „Mittleres 
Ostfriesland“ umfasst mit vier weiteren Fördergebieten alle Regionen Ostfrieslands. Über 
lokale Arbeitsgruppen und einem Regionalmanagement werden auf Grundlage regionaler 
Entwicklungskonzepte Förderprojekte entwickelt und umgesetzt. Es arbeiten immer alle 
zugehörigen Gemeinden gemeinsam an diesen Projekten, die als regionale Musterprojekte 
angesehen werden.   
 
 
 
Rolf Claußen 
 
Anlage/n 
Ko-Finanzierungsantrag des KBV Müggenkrug 
 

Abstimmungsergebnis: 

Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

Rat Ja: Nein: Enth.: 
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